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 Veröffentlicht am 27.09.2000

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §135;

Rechtssatz

Gesetzesunkenntnis oder irrtümliche, objektiv fehlerhafte Rechtsau9assungen sind nur dann entschuldbar und nicht

als Fahrlässigkeit zuzurechnen, wenn die objektiv gebotene, der Sache nach p:ichtgemäße, nach den subjektiven

Verhältnissen zumutbare Sorgfalt nicht außer Acht gelassen wurde.
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